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über deren Inhalt die geeigneten Fragen
vorzulegen , aus deren Löſung man auf ſei⸗
ne Befähigung ſchließen kann .

g ) Derſelbe ſoll auch über die Eimichtung und

Behandlung ſolcher Mühlwerke geprüft wer :

den , welche hie und da mit Getreidemühlen
in Verbindung zu ſeyn pregen , wie Del :

preſſen , Hanfreiben , Gypsmühlen u . dgl . ꝛc.

vaen

Pruͤfungsbehoͤrde und Pruͤfungsverfahren.

Die Prüfung ift unter Leitúng ber Waſſer⸗
und StraßenbauInſpektion des befragten Bez -

zirks , durch einen verpflichteten Obermeiſter durch
einen des Mühlenbaus kundigen , in gutem Ruf

ſtehenden Zimmermeiſter, und zweyer gelernter
und im Rufe guter Gewerbskenntniß ſtet ender

Müller zu beiwirken. Erſterer ift , wo “möglich,
mit der Beſchränkung zu wählen , daß derſſelbe
das Müllergewerb nicht mehr treibt . Letztere
beyde follen ſolche Müller ſeyn , welche ihr Ge⸗
werb treiben .

Die einzelnen Kunſtverſtändigen werden von

der Bezirks WaſſerlauIn ſpektion vorgeſchlagen,
dem Bezirksamt ernannt und verpflichtet ,
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Man iſt mit der Wahl nicht an ſolche

Perſonen gebunden , welche in dem Amtsbezirk

wohnen ; nur muß darauf geſehen werden , daf

ſolche Männer gewählt werden , welche mit der

Landesart , und mit der
Mühlen bekannt ſind .

Die Prüfung foll , fo viel Fojea Arbei⸗
ten betrifft , welche in einer Mühle geſchehen müſ⸗

ſen , in einer dazu arianne Getreidemühle ge⸗
ſchehen .

Das Amt beſlimmt ſolche auf den Bor :

ſchlag der WaſſerbauInſpektion . Es können auch

die befragten Verrichtungen in des zu Prüfenden

eigenthümlichen Mühle , oder in einer ſolchen

Mühle geſchehen , welche er vorgeſchlagen , und

mit deren Beſitzer er fiich wegen der Benutzung

abgefunden hat.
Die übrigen Prifungen geſchehen in dem

Lokal , welches die WaſſerbauInſpektion u glei⸗

cher Zeit vorſchlägt⸗
Die Koſten der Prüfung hat der zu Prü⸗

fende zu bezahlen ; ſie werden vom Amt dekre⸗

tirt nach Anleitung der hinten im I 22 . gege⸗
benen Beſtimmung .

Ueber das Verfahren wird keine artkulnte
Verfügung, ſondern der Anordnung der betreffen /

$



den Waſſer⸗ und StraßenbauInſpektion aa
laſſen , welche nach Verhältniß der Umſtände

das Nöthiqe verfügen , und dabey ſtets ihr Au⸗

genmerk darauf richten wird , daß die Kenntniſſe
des zu Prüfenden in ihrem wahren Beſtand er⸗

hoben, und keine Begünſtigung noch Bedrückung

dabey unterlaufe.
Ueber die geſchehene Prüfung wird ein pe i

tokoll verfaßt, und der betreffenden Waſſerbau⸗

Inſpektion zugeſtellt , welche daſſelbe mit aus⸗

führlichem Gutachten dem Bezirksamt übergibt ,
und dieſes fertiget nach deſſen Erwägung das

Befähigungszeugniß aus .

Das Befähigungszeugniß muß , außer der

genauen Bezeichnung der Perſonen durch Gig
nalement und Herkunftsnachweiſung/ den

der Befähigung ausdrücken.
Es fiyo zwey Grade der Befibigung zu⸗

laßig, je nachdem der Examinand neben der
dargelegten praktiſchen Befahigung in der Be⸗

reitung des Mehls und anderer Coniumtionsar⸗

tikel und Fähigkeit das Mühlenwerk zu richten ,

alè welches Der mindefte Grad der Befähigung
ſeyn ſoll , auchhshies: erforderten Kenntniſſe in der

Theorie des Mühlenbaues und wenigſtens die

s
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Fertigkeit eine beſchädigte Mühle wieder herzu⸗
ſtellen , eiprobt hat .

§. 8.

Befaͤhigung der jetzt in Thaͤtigkeit befindli⸗
chen Muͤller , und Fortdauer der ZunftPruͤ⸗

fungen.
Eine gleichzeitig mit gegenwärliger erſchei⸗

nende Verordnung wird über die fernere Zuläßig⸗
keit der jetzt in Thätigkeit befindlichen Mäller

und deren Gehülfen verfügen.
— —

§. 9 .

Bon Privat = Hand⸗ und Schiffmuͤhlen .

Die Aulegung von PrivatMüßlen, welche
nur zu Bereitung des Getreides zum eigenen
Gebrauch des Unternehmers beſtimmt ſind , un⸗

terliegt ebenfalls der obrigkeitlichen Cognition ,
und es ſind dabey vorzüglich jene Vorſichten zu

beachten , welche H. t und 2 . wegen etwa mög⸗
licher Beeintrachtigung dritter Perlonen
net ſind .
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